
ZEITLER, LAPPE, EGGING 

I Amtsgericht Hamburg-St. Georg --. 

~ m r q ,  den 5.1.07 1 .I JAN. 2007 

I dem Rachtaetrait 
Bdcklerstr. 22119 Hamburg - Kldger - 

I 
7 

Rechtsanwä e Zeitler & Lappe, Hartungstr. 12, 20149 
~ a m b u ~  , 8~ 695 

-Coburg Allgemeine Vereichenmg AG, Gesch&ftsstelle HambUrg, 
41-45 ,  20D97 Hatnburg, G z . :  06-11-610/423910-W-S10T00, 

e r t r .  durch den Voretand, v.d.d.  Voreitzenden Rolf-Peter Roenen - Beklagte - 

f osanabcvollmächtigte: RechtsanwBlte Hering & Frank, Fackenburger Allee 60, 23554 
Lübeck , Gz. :  00853-06 

kennt dua Amtegexicht Bamburg-St.Csorg, Abtmilong 915, durch die 
ichterin Dr. HBdicke für Rechti 

Die Beklagte wird verurteilt an das Sachverständigenbilra B. 
Beilken, Max-Brauer-Allee 238, 22769 Hamburg, EUR 337,07 
(Drelhundertsiehenunddreinig 87/100 Eu~o) nebst Zinsen in Röhe 
von 5 %-Punkten über den Baeiaeirissatz aeit dem 28 .5 .06  zu 
zahlen. 

1 nie Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits. 
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Von der Darstellung des Tatbestandes wird gem. § 313a ZPO abgesehen. 

Die zulässige Klage ist begründet. 

Der Kläger hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Zahlung von 337,87 € fOr die 

Sachverständigengebühren aus 5 823 BGB, 5 7,17 StVG, 3 3 Nr. 1 PtiVG, denn der 

Kläger durfte den mit dem Sachverständigen vereinbarten Preis für angemessen und 

erforderlich i.S,v. $3 240, 254 Abs. 2 BGB halten. Im Hinblick auf die Abtretung des 

Anspruchs an den Sachverständigen ist der KlBger berechtigt, Zahlung an den Sach- 

verständigen zu beanspruchen. 

Die vom Sachverständigen entsprechend der VergiStungsabrede berechneten Kosten 

sind nach 5 249 BGB erstattungsfähig. Der Sachverstsndlge hat seine Gebühren 

nach der Höhe des von ihm festgestellten Schadens bzw. der von ihm kalkulierten 

voraussichtlichen Reparaturkosten bemessen. Dle vom Sachverständlgen dazu ver- 

wendete Honorartabelle ist Gegenstand des ihm selten8 des Klagers erteilten Gu- 

tachtenauftrages geworden. Das Gericht kann nicht erkennen, warum dle Beklagte 

diese Art der Gebührenbemescung für nicht prüffähig hält. Der Sachvemtiindige hat 

sich bei der Berechnung des Honorars durchaus im Rahmen des Üblichen gehalten, 

Indes kann letztlich offen bleiben, ab dle Berechnung des Honorars nach einer Art 

Streitwert sachgerecht ist oder nicht. Aus Sicht des Klägers war dies schon deswe- 

gen nicht von Interesse, weil er nicht davon ausgehen musste, dass durch diese Be- 

rechnungsweise ein relativ nicht mehr tragbarer Betrag als Vergiltung des Sachver- 

ständigen im Werkvertrag vereinbart worden ist. Aus dem Parteivortrag ergibt sich 

nicht, woran der Kläger dles hgtte erkennen k6nnen bnnr. hätte festmachen sollen, 

zumal uberwiegend nach dlesem Preissystem abgerechnet wird und dle Rechtspre- 

chung dies jedenfalls teilweise auch für sachgerecht häit. Gleiches gilt für die verein- 

barungsgemäß erfolgte Abrechnung der Fahrtkosten des Sachverständigen. 



Der Gegenansicht, wie sie insbesondere in der vom Beklagtenvertreter eingereichten 

Entscheidung des Landgerichts Lubeck vom 07. Oktober 2005 (Az,: i S 43/05) zum 

Ausdnick kommt, vermag das Gericht In Anbetracht der Rechtsprechung des Bun- 

desgerichtshofes (BGH, NJW 2006, 247212474} nicht zu folgen. Danach kann der 

Kfi-Sachverständlge das Honorar für ein Routinegutachten ohne Angabe des Zeit- 

aufwandes nach dem Gegenstandswert festsetzen (vgl. auch Palandt, BGB, 66, 

Aufl., 5 315 Rn. 10). Bereits In seiner Entscheidung vorn 04. April 2006 (X ZR 

122i05) weist der BGH darauf hin, dass für die Bemessung der Vergütung des Sach- 

verständigen der Inhalt der zwischen den Partelen getroffenen Vereinbarung maß- 

geblich ist. 

Ebenso wenig kann slch die Beklagte darauf berufen, dass die Rechnung nicht spe- 

zifiziert genug sei, denn sie ist nicht Vertragspartnerin des Gutachters geworden, 

sondern der Kläger. 

Die Beklagte kann dem Kläger auch keine Verletzung einer Schadensmindenings- 

pflicht bei Abschluss einer Vergütungsvereinbantng zur Last legen, weil diese Art der 

Wonorarberechnung zulässig ist und der Unfallgeschädigte nicht gehalten ist, vor Be- 

auftragung eines Sachverständigen eine Marktforschung zu betreiben und Sachver- 

standigenkosten zu vergleichen. 

Der Zinsaucspruch ergibt slch aus 95 280 Abs. I, 2,286,288 BGB. 

Die Kostenentscheldung folgt aus fj 91 ZPO, der Ausspruch über die vorläufige Voll- 

streckbarkelt beruht auf §§ 708 Nr, 11, 71 I, 713 ZPO. 

Dr. Hgdicke 
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